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„Haftbefehl gegen IS-Anhänger nach
tödlichem Messerangriff in Solingen“

Haftbefehl gegen Issa Al H., IS-Mitglied, nach Messerangriff
in Solingen: Drei Tote und mehrere Verletzte.

Ein schockierender Vorfall hat am 23. August 2024 in Solingen
heftige Reaktionen ausgelöst. Ein Messerangriff während des
dortigen Stadtfestes hat mehrere Menschenleben gefordert und
zahlreiche Verletzte hinterlassen. Der dringend tatverdächtige
Issa Al H., ein syrischer Staatsbürger, hat sich nach Angaben der
Behörden einer extremistischen Ideologie angeschlossen, die
der ausländischen terroristischen Vereinigung „Islamischer
Staat“ (IS) zuzuordnen ist. 

Die Ereignisse des Stadtfestes haben die Bundesanwaltschaft
dazu veranlasst, am 25. August 2024 einen Haftbefehl zu
erlassen. In diesem offiziellen Dokument wird Al H. unter
anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung
sowie Mord und versuchten Mord vorgeworfen. Der Haftbefehl
sieht eine Untersuchungshaft vor, die nach einem schnellen
Verfahrensablauf auch umgehend in Vollzug gesetzt wurde.

Schrecklicher Angriff auf die Feierlichkeiten

Der beschuldigte Issa Al H. hat dem Vernehmen nach
beschlossen, gezielt Menschenleben zu nehmen, die er als
„ungläubig“ betrachtete. Seine Tat ereignete sich in einer
belebten Umgebung, wo viele Besucher den Feierlichkeiten
beiwohnten. Augenzeugen berichten von dem Chaos, das folgte,
als Al H. mit einem Messer auf die Menschen einstach, wobei
sein Ziel offenbar darauf abzielte, eine möglichst hohe Anzahl



von Opfern zu erzielen. 

Drei Menschen mussten aufgrund ihrer Verletzungen ihr Leben
lassen, und bis zu acht weitere Personen wurden zum Teil
schwer verletzt. Die Angriffe waren so brutal, dass der Schock
bei den Anwesenden und darüber hinaus in der gesamten Stadt
zu spüren war. Die Behörden reagierten sofort und leiteten eine
umfassende Ermittlung ein.

Die Bundesanwaltschaft übernahm am Morgen des 25. August
2024 die Ermittlungen, nachdem die Generalstaatsanwaltschaft
Düsseldorf zuvor in der Sache aktiv war. Al H. wurde bereits am
Vorabend des Angriffs festgenommen, was darauf hindeutet,
dass die Sicherheitskräfte vorausschauend handelten und
möglicherweise bereits Informationen über seine Absichten
hatten.

Ideologischer Hintergrund

Die Ideologie, die Al H. vertritt, ist eine der Hauptursachen für
die Schwere der Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden. Die
Zugehörigkeit zum IS ist nicht nur ein rechtliches Problem,
sondern spielt auch eine zentrale Rolle bei der Bewertung von
terroristischen Aktivitäten und deren Prävention. Die
Bundesanwaltschaft stellt mit Nachdruck fest, dass solche
extremistischen Ansichten unbedingt verfolgt und geahndet
werden müssen, um weitere Gewaltakte zu verhindern.

Durch die Festnahme und die Einleitung des Haftbefehlverfahren
steht die deutsche Rechtsstaatlichkeit im Vordergrund. Es wird
erwartet, dass die Ermittlungen zügig vorangetrieben werden,
um Klarheit über die Motive hinter dem Angriff und mögliche
Verbindungen zu weiteren extremistischen Gruppierungen zu
erlangen. 

Die Geschehnisse in Solingen werfen ein weiteres Licht auf die
anhaltenden Herausforderungen, denen sich
Sicherheitsbehörden gegenübersehen, wenn es darum geht,



radikale Überzeugungen zu erkennen und aktiv zu bekämpfen.
Die kommenden Wochen und Monate könnten entscheidend
dafür sein, nicht nur gegen diesen einzelnen Fall, sondern auch
gegen die Wurzeln solcher Gewalttaten vorzugehen.
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